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Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz - Novelle (ZABISTAG-NOVELLE 2013) 
Begutachtungsverfahren 
Schreiben vom 5. März 2013, GZ BMF-430000/0026-III/1/2013 
 
 

Das Präsidium des Bundeskanzleramtes gibt zum gegenständlichen Gesetzesentwurf 

folgende Stellungnahme ab:  

 

Für derartige Maßnahmen ist unionsrechtlich der vom EuGH in seinem Urteil vom 

27. November 2012, C-370/12, ABl. C 26 vom 26.1.2013, S. 15, (Thomas 

Pringle/Government of Ireland, vulgo ESM) gezogene Rahmen zu beachten, wonach 

Finanzhilfen an einen Mitgliedsstaat „für die Wahrung der Finanzstabilität des gesamten 

Euro-Währungsgebiets unabdingbar“ sein müssen „und strengen Auflagen“ zu unterlie-

gen haben: Sie dürfen jedenfalls nicht „zu einer Beeinträchtigung des Anreizes für den 

Empfängermitgliedsstaat führen …, eine solide Haushaltspolitik zu betreiben“ (Rz 136). 

 

Bei den gegenständlichen Maßnahmen fällt nun zweierlei auf: 

a. Es handelt sich, anders als bei den vom EuGH bislang einzig beurteilten und anders 

als bei den bisher in § 1 ZaBiStaG vorgesehenen „Darlehen … zu marktüblichen 

Konditionen“ bzw bei den in § 2a leg cit angesprochenen „Haftungen in Form von Ga-

rantien“ um klare, unbedingte Transferzahlungen ohne jede Gegenleistung. Ob dies 

noch unionsrechtlich zulässig sei, ist keineswegs evident (kann man wirklich sagen, 

dass nicht rückzuzahlende Transfers die Motivation erhöhen, hinkünftig „eine solide 

Haushaltspolitik zu betreiben“?) 

b. Nach den Erläuterungen soll die zu erteilende Ermächtigung zur Gewährung von 

„Zuschüssen“ betraglich determiniert sein, durch die auf die Oesterreichische Natio-

nalbank entfallenden künftigen „Gewinnanteile aus SMP-Einkünften“ (also wohl Zins-

erträge). Diese Determinante scheint aber im Gesetzestext selbst nicht auf; jedenfalls 

diese Schranke sollte, um dem Verlangen des Gerichtshofes nach „strengen Aufla-

gen“ besser zu genügen, in den verbindlichen Normtext selbst übernommen werden. 
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Dem Entwurf war die erwähnte politische Basis, der Beschluss der Euro-Gruppe  vom 

27.November 2012, nicht beigeschlossen; dies sollte jedenfalls bei der RV nachgeholt 

werden (siehe zum deutschen Ausmaß an Information 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/116/1711648.pdf ). 
 
 

11. März 2013 
Für den Bundeskanzler: 

SCHITTENGRUBER 
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